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1.
Vorbemerkung:

Mit den §§ 78b und 85a LBG hat der Gesetzgeber bereits vor Jahren auch im Lehrerbereich die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarkt‑ und familienpolitischen Gründen geschaffen. Das im November 1999 erlassene Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Frauen und Männern verfolgt als ein wesentliches Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und verpflichtet die Dienststellen im Rahmen eines Maßnahmenkatalogs zum Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen.

Die Inanspruchnahme von Teilzeit ist somit vor diesem Hintergrund gesellschaftspolitisch ausdrücklich legitimiert. Frauen und Männer erhalten auf diese Weise in vielen Fällen überhaupt nur die Möglichkeit, Kinder zu erziehen oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen und gleichzeitig eine berufliche Tätigkeit auszuüben. Damit werden nicht nur persönliche Lebenskonzepte realisierbar, sondern die Betreffenden nehmen gleichzeitig im sozialen und im beruflichen Bereich wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahr.

Es gehört zur Führungsverantwortung der Schulleitung, an der eigenen Schule für grundsätzliche Regelungen zum Einsatz teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte unter Beachtung des RdErlasses vom 13.6.1990 und des § 15 ADO zu sorgen.

Aus dem Fürsorgeaspekt des § 85 LBG, dem § 13 LGG und dem Frauenförderplan der Bezirksregierung Münster 2001‑2004 ergibt sich dabei eine besondere und vorrangige Verpflichtung gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, die aus familienpolitischen Gründen eine Teilzeitbeschäftigung gewählt haben.

Als Grundsatz, an dein die einzelnen Regelungen auszurichten sind, stellt § 15, Abs. 1 ADO fest:

"Der Umfang der Dienstpflichten teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen und Lehrer (Unterrichtsverpflichtung und außerunterrichtliche Aufgaben) soll der reduzierten Pflichtstundenzahl entsprechen."

Das bedeutet, dass zusätzlich zu der durch Stundenreduzierung herabgesetzten Unterrichtsverpflichtung auch im Bereich der unterrichtsorganisatorischen und außerunterrichtlichen Aufgaben eine entsprechende proportionale Verringerung anzustreben ist.

Gleichzeitig wird im RdErlass vom 13.6.1990 deutlich gemacht, dass persönliche Belange dort ihre Grenzen finden, wo schulformspezifische, schulorganisatorische und pädagogische Gründe ihre Realisierung nicht vertretbar erscheinen lassen.

Folglich wird man bei der konkreten Ausgestaltung der vorgegebenen Rahmenbedingungen in der Einzelschule immer austarieren müssen, wie es gelingen kann, die Ansprüche der Schülerinnen und Schüler und des Systems mit den berechtigten Belangen der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte in Einklang zu bringen.

An vielen Schulen werden seit langem kooperativ gefundene Regelungen praktiziert, die vor dem Hintergrund der individuellen Bedingungen und Gegebenheiten der Einzelschule system‑ und personenverträglich gestaltet sind.

Die nachfolgenden Empfehlungen stellen diese an der Einzelschule gefundenen Lösungen keineswegs in Frage, nehmen viele davon vermutlich sogar auf. Sie sollen dazu beitragen, darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten und Regelungen zu finden.

Nicht alle Hinweise sind an jeder Schule gleichermaßen praktikabel. Zudem wird es über. die hier genannten Anregungen hinaus zweifellos noch weitere Möglichkeiten geben.

Deshalb enthalten die Empfehlungen keine abschließend verbindlichen Regelungen. Sie haben Modellcharakter und sollen die Schulleitung und die Lehrerkonferenz bei ihrer Aufgabe

unterstützen, unter gleichzeitiger Beachtung der geltenden Bestimmungen und Nutzung der vorhandenen Gestaltungsspielräume eigenverantwortlich schulinterne Vereinbarungen zum Einsatz teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen und Lehrer zu entwickeln.

Es steht außer Frage, dass solche Vereinbarungen teilzeitbeschäftigten Lehrkräften die zuverlässige Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben erleichtern und damit deutlich auch dem System als Ganzem dienen.

Mit der Vorlage der Empfehlungen sind die Schulleiterinnen und Schulleiter im Rahmen ihrer Leitungsaufgabe aufgefordert, sich über die Geltung, Einhaltung und Akzeptanz der an derSchule getroffenen Regelungen zu informieren und den erforderlichen Beratungsprozess. zu initiieren.

Die Lehrerkonferenz berücksichtigt die vorliegenden Empfehlungen bei ihrer Beratung und Beschlussfassung über die "Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden​ und Aufsichtsplänen" (SchMG §6, Abs.4. Nr. 1).

Die Schulleiterinnen und Schulleiter tragen Sorge, dass die an der Schule getroffenen Regelungen und Einzelfallentscheidungen, diesen Grundsätzen entsprechen.

Die Ansprechpartnerin für Gleichsstellungsfragen ist in die Erarbeitung der schulspezifischen Grundsätze und deren Umsetzung einzubeziehen,

Die nachfolgenden Empfehlungen berücksichtigen die Vorgaben der §§ 13 LGG, 85a und 78.b LBG, des Runderlasses vom 13.6.1990 (BASS 21‑05 Nr.10) und des §15 ADO. Sie sind. entstanden unter Federführung der Dezernentin für Gleichstellungsfragen an Gymnasien in Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis von Ansprechprechpartnerinnen und der Koordinatorin für .Gleichstellungsfragen unter Einbindung der zuständigen Schulaufsicht. Sie orientieren sich an Hinweisen, die bereits aus anderen Bezirksregierungen vorliegen, und berücksichtigen an Gymnasien praktizierte Verfahren.

2.
Empfehlungen zum Einsatz bei unterrichtsbezogenen Aufgaben

Im Bereich der unterrichtsbezogenen Aufgaben sollen Teilzeitbeschäftigte proportional zur Reduzierung der Stundenzahl entlastet werden, sofern pädagogische und schulorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen. Generell gilt, dass unvermeidbare Belastungen, z.B. durch einen ungünstigen Unterrichtseinsatz, in absehbarer Zeit ausgeglichen werden sollen.

2.1.
Unterrichtsverteilung und Stundenplangestaltung

Die Schulleitung entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte. Sie bespricht im Interesse konsensfähiger Regelungen rechtzeitig mit den Teilzeitkräften die Folgen des unterrichtlichen Einsatzes für die Stundenplangestaltung.

Hier kann im gemeinsamen Gespräch eine Abwägung zwischen erforderlichem oder. gewünschtem Unterrichtseinsatz und dem Wunsch nach unterrichtsfreien Tagen oder reduzierter Abwesenheit in der Schule mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung erfolgen.

Die Anwesenheit der Teilzeitkräfte in der Schule orientiert sich an der Reduzierung der Stundenzahl sowie an den pädagogischen Erfordernissen der Schule.
Beschlüsse der Lehrerkonferenz zu Grundsätzen der Stundenplangestaltung sollen das Prinzip der proportionalen Belastung beachten.

Stundenplanwünsche von Teilzeitbeschäftigten, die eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl gern. § 85a LBG wahrnehmen sollen im Rahmen der schulischen Organisationsmöglichkeiten und der pädagogischen Notwendigkeiten vorrangig berücksichtigt .werden. Die Stundenplanwünsche sind rechtzeitig vor Erstellung des Stundenplans schriftlich vorzulegen und ggf. in ihrer Berechtigung nachzuweisen.

Die Stundenplangestaltung muss die persönliche Situation der teilzeitbeschäftigten. Lehrkräfte berücksichtigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Regelungen nicht zum Nachteil der Schülerinnen. und Schüler oder zu einer unzumutbaren Mehrbelastung der vollzeitbeschäftigten Lehrkräfte führen, insbesondere dann nicht, wenn aufgrund der persönlichen Situation die Fürsorgepflicht des Dienstherrn greifen muss, z.B. bei Vollzeitbeschäftigten, die alleinerziehend sind oder allein für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger verantwortlich sind.

2.2.
Unterrichtsfreie Tage

Teilzeitkräften sollen in der Regel unterrichtsfreie Tage ermöglicht werden, wenn dies aus schulformspezifischen, schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen vertretbar ist (§ 15, Abs. 3 ADO). Auch hier gilt grundsätzlich das Prinzip der Proportionalität

Ob in der Praxis nach einer Leitlinie verfahren werden kann, dass bei einer Reduzierung auf 2/3 der Pflichtstundenzahl ein unterrichtsfreier Tag ermöglicht wird,. hängt stark vom unterrichtlichen Einsatz ab, insbesondere wenn dieser in der Sekundarstufe II erfolgt, in der der Stundenplan i.d.R. durch feste Blockungen vorgegeben ist. Ggf. ist hier zu prüfen, ob die Gewährung eines freien Tages in einem Zweijahresrhythmus erfolgen kann

Alternativ ist auf Wunsch der Lehrkraft auch eine gleichmäßige Verteilung der Stunden über die Woche denkbar.
Der unterrichtsfreie Tag sollte nach Möglichkeit nicht der Konferenztag sein, soweit ein solcher an Schulen festgelegt ist.

2.3.
Springstunden

Die Zahl der Springstunden soll proportional zur Stundenreduzierung vermindert werden.

3.
Empfehlungen zum Einsatz bei außerunterrichtlichen Aufgaben

Auch für die Wahrnehmung von außerunterrichtlichen Aufgaben ist gemäß § 15 Abs. 1 und 2 ADO eine Reduzierung proportional zur verringerten Stundenzahl anzustreben.

Die dienstlichen Verpflichtungen der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, gemäß § 15 Abs. 1 und 2 ADO werden durch die folgenden Hinweise nicht aufgehoben. Es geht jedoch darum, ihren Umfang im Sinne des oben genannten Grundsatzes, angemessen zu reduzieren.

Teilzeitbeschäftigte selbst können nach einem abgestimmten Verfahren der Schulleitung, Vorschläge für eine anteilige Reduzierung außerunterrichtlicher Aufgaben machen.

Eine überproportionale Kumulierung außerunterrichtlicher Aufgaben soll bei Teilzeitbeschäftigten generell vermieden werden.

Einer zeitlichen besonderen Kumulierung kann durch eine. langfristige verlässliche Terminplanung entgegengewirkt werden, die eine gleichmäßigere und. damit weniger belastende Verteilung der anstehenden Aufgaben auf das Schuljahr erlaubt.

Bei nicht vermeidbarer überproportionaler Belastung von Teilzeitkräften soll im Rahmen einer längerfristigen Planung aus den vielfältigen schulischen Möglichkeiten ein Ausgleich geschaffen werden.

Sinnvoll wäre in diesem Fall eine Dokumentation überproportional geleisteter Arbeit durch die Schulleitung.

3.1.
Klassenleitung

Die Klassenleitung ist gemäß § 15, Abs. 2.grundsätzlich Bestandteil der dienstlichen Aufgaben von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften.

Um ihnen die Wahrnehmung einer Klassenleitung zu erleichtern, wird die Bildung von Klassen​leitungs​teams in Absprache empfohlen.
Teilzeitkräfte mit einer Unterrichtsverpflichtung von weniger als 2/3 der Pflichtstunden sollten eine Klassenleitung in der Regel nicht allein wahrnehmen. 

Von einer Koppelung vor Klassenleitung und Tutorentätigkeit sollte bei Teilzeitbeschäftigten abgesehen werden.

Auch die Möglichkeit des Pausierens bei der Klassenleitung kann auf Wunsch als Form des Ausgleichs genutzt worden.

3.2.
Schulwanderungen, Schulfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen

Schulfahrten und ‑wanderungen erfordern in aller Regel von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften einen proportional höheren Aufwand. Deshalb ist beim vorgesehen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer rechtzeitig mitzubedenken, ob gemäß § 15, Abs.2 ADO ggf. die Anzahl der Veranstaltungen für die einzelne teilzeitbeschäftigte Lehrkraft entsprechend reduziert oder ob eine andere Ausgleichsmöglichkeit im Schuljahr geschaffen werden kann, z.B. durch Freistellung bei anderen Veranstaltungen.

Bei der Planung und Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen wie Projekttagen, Schulfesten etc. soll von einem proportional reduzierten Einsatz der Teilzeitbeschäftigten ausgegangen werden.

3.3.
Elternsprechtage

Die Präsenz an Elternsprechtagen soll ebenfalls proportional zur Teilzeitreduzierung geregelt werden. Dabei sind jedoch auch die, Belange der berufstätigen Erziehungsberechtigten angemessen zu berücksichtigen.

3.4.
Konferenzen, Dienstbesprechungen, Prüfungen und schulinterne Fortbildungen

Grundsätzlich ist die Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen, Prüfungen und schulinternen Fortbildungen auch für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte in vollem Umfang verpflichtend (§ 15 Abs.2 ADO). Angesichts der Steuerungsbedeutung, die Konferenzen für die Schulentwicklung, Beratung und Beurteilung von Schülerinnen und Schülern haben, kann eine Befreiung durch die Schulleitung daher nur die Ausnahme sein.

Eine langfristige verlässliche Terminplanung und die Einhaltung der festgesetzten Zeiten dienen auch hier dazu, Teilzeitbeschäftigten die Vereinbarkeit. von Beruf und Familie zu erleichtern.

4.
Vertretungsunterricht und Aufsichten

Bei allen Modellen zur Gestaltung des Vertretungsunterrichts im Rahmen von Mehrarbeit soll für Teilzeitbeschäftigte eine Regelung proportional zu ihrer Arbeitszeit erfolgen. Das heißt insbesondere, dass bei der Gesamtzahl der im Monat zu erteilenden Vertretungsstunden Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihrer Stundenreduzierung nicht stärker belastet werden als Vollzeitkräfte.

Die Fürsorgepflicht für Teilzeitbeschäftigte nach § 85a LBG und § 1 Abs. 1 LGG erfordert es, dass auf Zeiten, die für die Erfüllung familiärer Pflichten unabdingbar sind, Rücksicht genommen wird.
Insbesondere soll ein außerplanmäßiger Unterrichtseinsatz, vor allem in Stunden, die über die planmäßig festgelegte Zeit hinausgehen, rechtzeitig angekündigt werden, damit Termine der Familienbetreuung koordiniert werden können.

Die Aufsichtspflicht soll dem Beschäftigungsumfang entsprechend proportional reduziert werden.

